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2 . Zur Vorordnung über dio Rogistriorung von Druckereion1und Verviclrältigungsbetriebon von 2 2 . 1 2 . 1950

In j 3 der Verordnung werden die Organe der DV? berechtigt, 
die Räume der auf dom Gebiet der DDR bestehenden Druckereien

чund Verviclfältigungsbotriebe zu betreten und dio in dioson 
Raunen ausgoführten Druck- und Verviolfältigungsarbeiten 
zu überprüfen (J 4 (1) Buchstabo c). Damit bestoht eino ge
setzliche Grundlage, un bei Vorliegen von Hinweisen, denen 
zufolge registrierte Druckerei- und Verviolfältigungsbetriobe 
die Herstellung von Druck- und Vervielfältigungsorzeugnisson 
ohne staatliche Genehmigung vornehmen oder dazu ausgenutzt 
werden, unverzüglich entsprechende Kontrollen durchführen zu 
können. Personen, dio das Vorgehen der Angehörigen der DVP 
vereiteln oder erschweren, können mit Ordnungsstrafen bis 
300,—  Park belegt worden. Die Durchführung des Ordnungsotraf- 
verfahrens obliegt den Leitern der zuständigen Dienststellen 
der DVP (§ 4 (1) Buchstabe c (3)).

3. Zur Verordnung über das öffentliche Заттіипдз- und Lottc-
2riewesen vom 10. 02. 1965

Mit dieser Rechtsvorschrift können u. a. solche Bestrobungen 
wirksam bekämpft werden, wie die Sammlung von finanziellen 
Mitteln zur Unterstützung von inhaftierten .Vehrdienst- und 
Reoervistcnwchrdienstverwoigerern, die finanzielle Unter
stützung von alternativen Künstlern, die in der DDR mit einem 
“Auftritts- und Veröffcntlichungsverbot“ belegt wurden, die 
materielle Sicherstellung illegaler Losungen, ßilderauostol- 
lungcn oder ähnlicher Veranstaltungen, die Finanzierung 
öffontlichkeitswirksamer Aktivitäten, z. B. Geldsammlungon für 
den Erwerb von Bäumen zur Durchführung sogenannter Baumpflanz
aktionen, oder aucii Sammlungen, die zur Vorbereitung ungesetz
licher Vervielfältigungen durchgeführt werden. Zur Anwendung
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